
599 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Bericht 

des Finanz-. und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (570 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit dem das Kraftfahr­

zeugsteuergesetz 1952 geändert wird 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll bereits 
vor der obligatorischen Einführung der neuen 
strengen Abgasnormen das freiwillige Umsteigen' 
auf umweltfreundliche Kraftfahrzeuge unterstützt 
werden. Neuzulassungen von schadstoffarmen 
Fahrzeugen und technische Änderungen an bereits 
zum Verkehr zugelassenen Fahrzeugen, wodurch 
diese zu schadstoffarmen Fahrzeugen werden, wer­
den begünstigt, Neuzulassungen von anderen Fahr­
zeugen dagegen in Form einer künftig erhöhten 
Besteuerung erschwert. Durch diese Zweipoligkeit 
der fiskalischen Maßnahmen soll der umweltpoli­
tisch gewünschte Effekt wesentlich verstärkt wer­
den. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die 
erwähnte Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
9. April 1985 in Verhandlung genommen. In der 
Debatte ergriffen außer dem Berichterstatter die 
Abgeordneten Dipl.-Ing. Dr. Z i t t m a yr, Dr. 
V e sei s k y, H i e t I und Dr. S c h ü s sei sowie 
der Bundesminister für Finanzen Dkfm. Dr. Vr a­
n i tz k y das Wort. 

Oe. Heind! 
Berichterstatter 

Im Zuge der Verhandlungen stellte der Abgeord­
nete Dipl.-Ing. Dr. Z i t t m a y reinen Abände­
rungsantrag betreffend Artikel I § 5 Abs. 5 Z 1 und 
Z 4 sowie § 5 Abs. 7 lit. a. Die Abgeordneten Dr. 
Ve sei s k y und G r a b her - M e y erbrachten 
einen Abänderungsantrag betreffend Artikel I § 5 
Abs. 5 Z 2 ein. 

Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf in 
der Fassung des Abanderungsantrages der Abge­
ordneten Dr. V e sei s k y und G r a b her -
Me y e r hinsichtlich jener Teile, auf die sich der 
Abänderungsantrag des Abgeordneten Dipl.-Ing. 
Dr. Zittmayr ni c h t bezog, einstimmig angenom­
men. Jene Teile des Gesetzentwurfes, die der Abän­
derungsantrag Dipl.-Ing. Dr. Zittmayr betraf, wur­
den in der Fassung der Regierungsvorlage mehr­
heitlich angenommen. Der Abänderungsantrag 
Dipl.-Ing. Dr. Zittmayr und Genossen fand somit 
nicht die Zustimmung der Ausschußmehrheit. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Finanz-
und Budgetausschuß somit den An t rag, der 
Nationalrat wolle dem von der Bundesregierung 
vorgelegten Gesetzentwurf (570 der Beilagen) mit • I. 
der a n g e s chi 0 S sen e n A b ä n der u n g die I. 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1985 04 09 

Mühlbachee 
Obmann 
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2 599 der Beilagen 

Abänderung 

zum Gesetzentwurf in 570 der Beilagen 

Im Artikel I hat § 5 Abs. ~ Z 2 zu lauten: 

,,2. Für bereits zum Verkehr zugelassene Kraft­
wagen, die nach den Feststellungen des Landes- . 
hauptmannes durch nachträglich vorgenommene 
Änderungen in einen Zustand gebracht wurden, für 
den die Einhaltung der in Z 1 genannten Abgasvor­
schriften nachgewiesen ist, gilt Z 1 sinngemäß." 
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